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Gesetz über die Rechtsstellung und
Finanzierung der Fraktionen im
Landtag von Baden-Württemberg

vom 12. Dezember 1994 (GBl. S. 639), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 576)

§ 1
Rechtsstellung der Fraktionen
(1) Abgeordnete des Landtags von Baden-Württemberg können
sich unter den in der Geschäftsordnung des Landtags geregelten
Voraussetzungen zu Fraktionen zusammenschließen.
(2) Fraktionen sind als ständige und unabhängige Gliederungen
des Landtags notwendige Einrichtungen des Verfassungslebens.
Sie sind mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestattet. Sie die-
nen der politischen Willensbildung im Landtag. Die Fraktionen
unterstützen ihre Mitglieder, ihre parlamentarische Tätigkeit
auszuüben und zur Verfolgung gemeinsamer Ziele aufeinander
abzustimmen. Sie können mit Fraktionen anderer Parlamente
zusammenarbeiten und die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit
unterrichten.
(3) Die Fraktionen können am allgemeinen Rechtsverkehr teil-
nehmen und unter ihrem Namen klagen und verklagt werden.
Die Fraktionen üben keine öffentliche Gewalt aus.
(4) Die Fraktionen geben sich eine Satzung, die demokratischen
Grundsätzen entsprechen muss. Sie muss Bestimmungen enthal-
ten über
– den Namen der Fraktion
– ihre Organe und deren Bestellung
– die für fraktionsinterne Wahlen und Abstimmungen geltenden

Vorschriften
– die Aufstellung des Fraktionshaushaltsplans und die Prüfung

der Jahresrechnung
– die Vertretung der Fraktion
– Beitritt, Austritt und Ausschluss von Abgeordneten
– die Auflösung der Fraktion.
Die Satzung ist bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des
Landtags zu hinterlegen.
(5) Die Geschäftsordnung des Landtags bestimmt das Nähere
über die parlamentarischen Rechte und Pflichten der Fraktio-
nen.
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§ 2
Leistungen an Fraktionen

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erhalten die Fraktionen
Zuschüsse nach § 3.

(2) Der Landtag stellt den Fraktionen nach Maßgabe des Haus-
haltsplanes Bedienstete oder entsprechende zweckgebundene Mit-
tel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung.

(3) Der Landtag überlässt den Fraktionen Räume zur Nutzung
und erbringt Sach- und Dienstleistungen.

§ 3
Zuschüsse zur Deckung des allgemeinen Bedarfs

(1) Die Fraktionen erhalten monatliche Zuschüsse zur Deckung
ihres allgemeinen Bedarfs, deren Höhe im Haushaltsplan festge-
setzt wird. Der Zuschuss besteht aus einem Grundbetrag für jede
Fraktion, aus einem Betrag für jedes Mitglied und einem weite-
ren Zuschlag für jede Fraktion, die nicht in der Landesregierung
vertreten ist (Oppositionszuschlag).

(2) Die den Fraktionen gewährten Leistungen dürfen nur zur
Wahrnehmung ihrer politischen Aufgaben sowie zur Organisa-
tion und Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebes eingesetzt
werden. Eine Verwendung für Zwecke der Partei ist unzulässig.
Ausgeschlossen sind auch direkte oder indirekte Zuwendungen
an Dritte, sofern keine Leistungen dafür erbracht werden (Spen-
den).

(3) Die Fraktionen können Arbeitsverhältnisse mit Dritten ein-
gehen sowie Aufträge vergeben. Die Zahlung einer besonderen,
angemessenen Entschädigung an Mitglieder der Fraktion, denen
besondere Funktionen übertragen werden, ist zulässig.

(4) Die Fraktionen erhalten die Geldleistungen für jeden Monat,
in dem sie nach der Geschäftsordnung des Landtags die Rechts-
stellung einer Fraktion haben, letztmalig für den Monat, in dem
die Wahlperiode endet. Die Geldleistungen werden mit dem Ein-
gang der Anzeige über die Bildung der Fraktion fällig; im Üb ri-
gen erfolgen Zahlungen monatlich im Voraus.

(5) Die Fraktionen dürfen aus den Zuschüssen nach Absatz 1
Rücklagen und Rückstellungen bis zur Höhe von 60 vom Hundert
der jährlichen Mittel nach Absatz 1 bilden.
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§ 4
Rückgewähr
(1) Zuschüsse und sonstige Leistungen, die nicht bestimmungs-
gemäß verwendet wurden, sind mit Vorlage der Rechnung nach
§ 6, spätestens jedoch nach Ablauf der Fristen des § 6 Abs. 1
zurückzuzahlen.
(2) Endet die Wahlperiode oder hat eine Vereinigung von Abge-
ordneten während der Wahlperiode die Rechtsstellung als Frak-
tion verloren, so hat die Vereinigung die Rückzahlungspflicht
nach Absatz 1 zu erfüllen und Gegenstände, die der Landtag der
Fraktion zur Verfügung gestellt hat, zurückzugeben. Gegen-
stände, die aus Mitteln nach § 3 beschafft worden sind, sind in
diesem Fall auf das Land zu übertragen, es sei denn, dass sie zur
Erfüllung von Verbindlichkeiten verwendet werden, die die
Fraktion in Wahrnehmung ihrer politischen Aufgaben eingegan-
gen ist.
(3) Besteht eine Fraktion bis zum Ende der Wahlperiode und bil-
det sich zu Beginn der nächsten Wahlperiode eine solche Frak-
tion aus Abgeordneten derselben Partei erneut, so geht das Ver-
mögen einschließlich der Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Rechtsgeschäften der früheren Fraktion auf die neue Frak-
tion über.

§ 5
Buchführung
Die Fraktionen haben über ihre Einnahmen und Ausgaben nach
den Grundsätzen der Landeshaushaltsordnung und nach Maß-
gabe des § 7 dieses Gesetzes gesondert Buch zu führen. Aus den
Zuschüssen beschaffte oder vom Landtag überlassene beweg-
liche Sachen im Wert von mehr als 450 Euro sind zu kennzeich-
nen und in einem besonderen Nachweis aufzuführen.

§ 6
Rechnungslegung der Fraktionen
(1) Die Fraktionen haben über ihre Einnahmen und Ausgaben
Rechnung zu legen. Sie ist spätestens zum Ende des fünften
Monats nach Ablauf eines jeweiligen Rechnungsjahres der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten anzuzeigen. Endet die Wahlperiode
oder verliert eine Fraktion ihre Rechtsstellung, so ist die Rech-
nung für den abgelaufenen Teil des Rechnungsjahres binnen
einer Frist von fünf Monaten zu legen.
(2) Die Rechnung ist von der oder dem Fraktionsvorsitzenden
und einem weiteren Mitglied des Fraktionsvorstandes zu unter-
zeichnen. Die Fraktion hat das weitere Mitglied der Präsidentin
oder dem Präsidenten zu benennen.
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§ 7
Grundsätze der Rechnungslegung
(1) Die Rechnung ist mindestens wie folgt nach Einnahmen und
Ausgaben zu gliedern:
1. Einnahmen:

a) Zuschüsse nach § 3 Abs. 1
b) sonstige Einnahmen.

2. Ausgaben:
a) Vergütungen an Fraktionsmitglieder für die Wahrneh-

mung besonderer Funktionen (Gesamtbetrag, geglie-
dert nach Zulagen für Fraktionsvorstand und sonstige
Funktionsträger).

b) Personalausgaben für Fraktionsmitarbeiterinnen und
-mitarbeiter (Gesamtbetrag – Zahl der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die eine der Besoldungsgruppe
A13 entsprechende oder höhere Vergütung erhalten
haben – Zahl der übrigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter);

c) sonstige Vergütungen und Honorare für Dienstleistun-
gen;

d) Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes;
e) Ausgaben für Veranstaltungen oder für die Zusam-

menarbeit mit Fraktionen anderer Parlamente;
f) Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit;
g) Verfügungsmittel des Fraktionsvorsitzenden;
h) sonstige Ausgaben.

(2) Die Rechnung muss außerdem das Vermögen und die
Schulden zu Beginn und Ende des Rechnungsjahres sowie die
Höhe der Rücklagen ausweisen.
(3) Die Rechnung muss den Prüfungsvermerk eines Wirt-
schaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
aufweisen, dass die Rechnung den Vorschriften des § 7 Abs. 1
und 2 entspricht (Prüfungsvermerk).
(4) Solange Fraktionen mit der Rechnungslegung in Verzug
sind, sind Zuschüsse nach § 3 zurückzubehalten.

§ 8
Veröffentlichung
Die Präsidentin oder der Präsident veröffentlicht jährlich
binnen einer Frist von drei Monaten nach der Zuleitung der
Rechnung gemäß § 6 Abs. 1 die nach § 7 Abs. 3 geprüften
Rechnungen der Fraktionen als Drucksache.
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§ 9
Rechnungsprüfung
Der Rechnungshof ist berechtigt, die Fraktionen zu prüfen.
Die Prüfung erstreckt sich auf die bestimmungsgemäße und
wirtschaftliche Verwendung der Leistungen nach §§ 2 und 3.
Die §§ 88 Abs. 2 und 94 bis 99 der Landeshaushaltsordnung
finden entsprechende Anwendung. Bei der Prüfung ist der
Rechtsstellung und den Aufgaben der Fraktionen Rechnung
zu tragen. Die Erforderlichkeit der Wahrnehmung politischer
Aufgaben einer Fraktion ist nicht Gegenstand der Prüfung.

§ 10
Leistungen an fraktionslose Abgeordnete
(1) Über Leistungen an einzelne Abgeordnete oder an Zusam-
menschlüsse von fraktionslosen Abgeordneten, die ihnen die
Wahrnehmung ihrer politischen Aufgaben ermöglichen sol-
len, beschließt der Landtag.
(2) Für Leistungen nach Absatz 1 gelten die §§ 2 bis 9 ent-
sprechend.

§ 11
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am l. Januar 1995 in Kraft. Weichen Ka-
lenderjahr und Rechnungsjahr voneinander ab, gelten die
Vorschriften dieses Gesetzes für das erste vollständige Rech-
nungsjahr nach dessen Inkrafttreten.
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